
/ osef ßömelt
Präimplantationsdiagnostik

Anmerkungen Dıskussionsentwurf der Deutschen Bundesärztekammer

Die Bundesärztekammer hat Entwurt ZUu Rıchtlinien für CI vorsichtige
Einführung der Präimplantationsdiagnostik 111 Deutschland vorgelegt ' Die bun-
desweiıte nstAan7z arztlıcher Selbstorganisation stellt damıt Gedanken bezug auft
CiI1HE6E medizinıische un! rechtliche aterıe 7A06 Dıskussion, d1e letztlich die (sesetz-
gebungskompetenz der parlamentarıschen Instıtutionen selbst berührt Wıe
89KAE INan Aaus Juristischer un polıtischer Sıcht solchen Vorgang bewerten
ll die Veröffentlichung ll VO ıhrem CISCHNECN Selbstverständnis her ECIHE Auf-
forderung un!: C1MN Beıtrag dem offentlichen Gespräch SCI1M das die WEe1-

ter tortschreitende techniıische Entwicklung der Medizın heute otffensichtlich
braucht. Letztlich geht dıe rage, 12 W1e WE moderne technologische
Neuerungen MI1 ethischen Überlegungen begleitet werden, 1e 1 politische un:
rechtliche Gestaltung VO Rahmenbedingungen umgeseTzZL werden INUsSsen Dabe]
1ST das Problem gleichermaßßen, da{ß ethische Wertmafßstäbe autf der Seıte die
technısche Entfaltung kontrollieren und sınnvoll ausrichten INUSSCIL, aber
gleich auch nıcht durch moralıschen Fanatısmus C111 sachgerechter menschlicher
Fortschritt behindert werden darf Gerade diese Balance macht das Schwere
den ethischen un: polıtischen Entscheidungen AaUs, die IMMI1L den Prozessen moder-
HET Kultur zusammenhängen

Das Anlıegen der Präımplantationsdiagnostik WIC CS der Diskussi-
onsentwurtf zeichnet verdient siıcher Respekt Zugleich geht CS aber arum All

den Jeweılıgen Punkten des Rıchtlinienvorschlags entlang die ethischen un:!
rechtlichen Probleme kennzeichnen, die ach theologisch ethischer Deutung
AaUsSs christlichen Verständnıiıs des Menschen und menschlicher Ziele gesell-
schafttlicher Entwicklung heraus bedenken sınd

Hılte be] genetisch bedingten Belastungen
Das technische Verfahren der Präimplantationsdiagnostik dıe Begutach-
Lung ‚1 gEZEUZLEN Embryos Blick aut möglıche genetische 118
POS1IUONECEN für (monogenetisch oder chromosomal bedingte) schwere Erkrankun-
SCH S1e soll mıiıttels der FEntnahme VOIN embryonalem Zellmaterial 111 trühesten
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Stadien der künstlich ZQEZCEULLEN menschlichen Zygote VOT der Implantatıon 1n
den Multterleib VOTSCHOLTLULITN werden.

An dem Diskussionsentwurft eıner äarztlichen Richtlinie für diese Diagnose-
torm $5llt auf, da{ß der Text sıch gegenüber jeglicher eugenischen Tendenz, also
dem Projekt der Auswahl gesunden „Erbmaterıals“ Z Förderung der kollekti-
VenNn Gesundheıt, gegenüber blofßer Reduktion auf Forschungsinteressen un
deren Instrumentalıisıerungen der Präimplantationsdiagnostik sorgfältig abgrenzt.
Im Vorwort WIrF'! d betont, da{ß angesichts der ‚schwerwıegenden un kontrovers
dıiskutierten rechtlichen un: ethischen Probleme“ 11UT eıne Strenge und CHNSC Eın-

der Indıkatıon für diese Diagnostik 1n Frage kommen annn Das heifßt,
da{f$ das Vertahren der Präimplantationsdiagnostik un! dıe datür notwendıge Ze11-
SUNg VO Embryonen außerhalb des Multterleibes (In-viıtro-Fertilisation) lediglich
aufgrund eıner schweren erblichen Krankheit, die bei den Eltern diagnostisch C1-

kannt 1n sicher belegt ist. ZAÄNT: Anwendung kommen sollen. Zudem wiırd betont,
da{fß den Techniken dieser Diagnostik 11UTr diejenıgen herangezogen werden
sollen, dıe ach Abschlufßß des Acht-Zell-Stadiums wırksam werden. Nach heuti1-
SCIMN Wıissensstand verlheren die embryonalen Zellen ach diesem Teılungsstadıum
der menschlichen Zygote ıhre Totıpotenz, ıhre Fähigkeit, auch herausgelöst
AaUS dem Zellverband untfer bestimmten Umständen eiınem NCUCIL, vollständi-
gCI1 Embryo heranreıten können. Mıt der Beschränkung auf Methoden, dlC
ach diesem Zeitpunkt ogreifen, wırd dem Umstand Rechnung etragen, da C
mä(lß dem Embryonenschutzgesetz (ESchG) durch die Entnahme der embryona-
len Zellen 1m Prozefß der Präimplantationsdiagnostik keine Embryonen durch
Klonierung hergestellt werden dürfen, auch nıcht für dıe Diagnostik“.

Dem krıtiıschen, rechtlichen und moralıschen Klärungsbedarf, da{fß bei der
Präimplantationsdiagnostik gegenüber der In-viıtro-Fertilisation als reine Sterili-
tätstherapıe hne Diagnostik 1U nıcht mehr 1Ur das Verlorengehen zahlreicher
Embryonen 1n auf!wırd, sondern gezielt dıe als Iräger VON Disposı-
tionen ZUu schweren Krankheiten diagnostizlıerten Embryonen nıcht mehr ımplan-
tiert werden sollen, wırd 1ın Analogie geltenden Abtreibungsgesetzgebung 1m
Sınn der medizinıschen Indıiıkatiıon Rechnung tragen versucht. Wıe dıe heutıge
Gesetzgebung 1mM Rahmen dieser Indikation anläfßlich eıner pränatalen Diagno-
SUR, be1 der eıne genetische Krankheıitsdisposition des Kındes 1mM Multterleib fest-
gestellt wird, den Abbruch der Schwangerschaft mMi1t 1nweIls aut die schwere Be-
lastung einer solchen Schwangerschaft für dıe Multter erlaubt,; soll be1 posıt1-
VC Befund 1mM Rahmen der Präimplantationsdiagnostik eın Embryo VO der
Eiınsetzung 1n den Mutterleib ausgeschlossen un der Belastung eıner dar-
A4US entstehenden Schwangerschaftt f£r dıe Eltern „verworfen“ werden dürten.

Damıt versucht INa  ' der eıgenen Konzeptıion gerecht werden, dafß Präim-
plantationsdiagnostik keıine eugenischen Ziele verfolgen SOWI1e nıcht für die Be-
stımmung bestimmter Merkmale auftf Wunsch der Eltern verwendet werden dart
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(zum Beispiel Geschlechtsbestimmung ohne Krankheitsbezug) Es geht vielmehr
darum, konkreten Eltern ıhrer Not bei „Risikoschwangerschaft“ hel-
fen, WI1IC CX auch die Abtreibungsgesetzgebung Blick hat Ja; die Rıchtlinie
schliefßt Spat manıfestierende Erkrankungen des Embryos als Indikation für
3Al S In Fertilisation MItL Präimplantationsdiagnostik AaUuUs Genetisch be-
dıngte Krankheıten, die erst relatıv Spaten Zeıitpunkt beim erwachsenen
Menschen ZzuUum Ausbruch kommen, lassen ach diesem Verständnıis och
die Hoffnung auf unbelastete Lebenszeıt (vor allem für die Mutter?) un!
rechtzeitigen medıizıinıschen Fortschritt ottfen Der SORECNANNLE Veılitstanz (Chorea
Huntington) CI venetisch bedingte pränatal präımplantatıv diagnosti-
zı1erbare neurologische Degenerationserkrankung, wiırkt sıch YAUR Beıispiel Eerst
drıtten oder vierten Lebensjahrzehnt klinısch AaUS$S

Di1e Befürworter der Präımplantationsdiagnostik betonen diesem Sınn, da{fß
durch dıe Technik gerade die Spaten Schwangerschaftsabbrüche vermıeden WeI-
den können, dıe die Frauen IMıtLtunfer dramatisch belasten Das Anlıegen 1ST be-
sonders die Bewältigung der Paradoxien der heute eben 111 die SOgCNANNLTE medi71-
nısche Indikation aufgenommenen Fälle bei denen 6S erlaubt 1ST C111 ınd selbst

fortgeschrittenen Zeitpunkt der Schwangerschaft bei Schädigung des
Fötus abzutreiben Die Paradoxien bestehen darın da{ß durch solche Abtrei-
bung die Mutter, dıe das ınd Ja iımmerhin ber VIGT oder tfüntf Monate lang a-
SCH hat der Regel psychisch tief LLaUuT  1S1e wırd oder da{ß WenNnn die Ahb=
treibung och Spater erfolgt dıe Intervention selbst O17 legalısıertem Schwan-
gerschaftsabbruch (als HQ künstliıch eingeleiteter „Geburtsvorgang oder
hne vorherige Tötung des Kındes) für das ınd unverantwortbar wırd ® i1ne
entsprechende Diagnostik VOT der Implantatıon soll 1er otfenbar C1NEC wırksame
bhilfe schaffen, weıl annn die Schwangerschaft tür die Multter eigentlich och
al nıcht begonnen hat und das ind selbst ı111 SC GT. Entwicklung nıcht ber
allererste Schritte hinaus ausgereift ı1ST

Nıchrt i117 Richtlinienentwurt selbst 1aber 111 der breiteren medizinıschen und
Juristischen Diskussion heute wiırd auch autf die Wıdersprüche zwıschen dem ABE
treibungsrecht und dem Embryonenschutzgesetz hingewlesen, die den Fötus E1N-

mal der mehr oder WCHN1ISCI subjektiven Verfügung der TAau 1171 Konflikt überlas-
S11 (Erlaubnis der Abtreibung ach Pflichtberatung den ersten rel Monaten,
be1 medizinischer Indikation bıs MIrZ VOT der Geburt), 6In anderes Mal den Em-
bryo jeder außeren Verfügung entziehen (strenges Embryonenschutzgesetz VO

der Verschmelzung VO Eı und Samenzelle an) So scheint 6S 11UT der Ort SC1IMN

der den Lebensschutz des Kındes garantıert eiınmal der Uterus dem das ınd
VOT „Verwerfung AaUS Gründen wesentlich WCHNLSCI gesichert SC als
das andere Mal LE Reagenzglas Autgezeigt wırd auch der Wıderspruch ZW1-

schen der Toleranz VO £rühabtreibenden Medikamenten un: dem Verbot VO

verbrauchendem Umgang MI1L 11 gezeugten menschlichen Keımen
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Dıie notwendige Aufnahme der Präimplantationsdiagnostik ın die moderne 111C-

dizinische Praxıs wiırd sOomıt also 1T Aıf der Ermöglichung der Zeugung eines
sıcher nıcht kranken Nachwuchses für NT genetisch bedingten Erbkrankheiten
belastete Patıentengruppen begründet. Dieser Notwendigkeit wırd durch die
Rıichtlinien e1In BaNnZCS Regelwerk Zulassungsbedingungen ür die Ausübung
der Diagnostik durch medizinıische Einrichtungen zugeordnet. Dabe: geht e

nıcht url die tachliche Qualifikation der Ärzte, die eine solche Diagnostik
durchführen, sondern auch 11 mehrtfach strukturierte Antragsverfahren und
Meldevertahren be1 den Landesärztekammern und der Bundesärztekammer. Mıt
dieser Mafifßnahme soll die Einführung der Präimplantationsdiagnostik BCgCH Mi(ß-
brauch geschützt, 1n ihrer Durchtührung einheitlich gestaltet un 1n diesem Sınn
verantwortlich eingesetzt werden.

Die ethischen „Kosten“

Auch WenNn die Intention der Ermöglichung einer Schwangerschaft öhne ‚Risiko“
Hr erblich belastete Paare E1Ne medizinisch und ethisch sinnvolle Zielsetzung be-
inhaltet, SO bedeuten die bei der Präimplantationsdiagnostik 1116 Spiel kommen-
den D  tliıchen Handlungsweisen noch einmal (‘i jals 1C Form des mgangs M1
menschlichem Leben 1n sechr frühen Entwicklungsstadien, Jas Erzeugen eiINes
Embryos eztlicher Assıstenz, SCINE nachfolgende Begutachtung und der
bewufte Ausschluf% AUS der Implantation stellen einen weıteren Schritt innerhalk
technischer Verfügungen über menschliches Leben dar. Selbst WCINI 111411 diesen
Umgang nıcht 1N eiıner scharfen Horm als „Ausnahme OIn Tötungsverbot“ be-
schreiben möchte (auf Grund der Konzeption eines gestuften Lebensschutzes 4)’
S() 1St dıe moralische un rechtliche Analogıie, die zwıschen Nichtimplantation
belasteter Embryonen un medizinısch indiziertem Schwangerschaftsabbruch
herzustellen versucht wiırd, tragwürdıg.

Schwangerschaftsabbrüche werden 1mM arztlichen Ethos un: in der verfassungs-
rechtlich verankerten Gesetzgebung der Bundesrepubliık Deutschland aufgrund
eiınes Konfliktes als ethische Kompromifßhandlung b7zw. (bei gegebener Indıka-
t10N) als nıcht rechtswidrig eingestult, weıl dieser Konflikt ach dem Verständnıis
des Gesetzgebers nıcht mehr anders vermeıden un autzulösen 1St Be1 der
ärztlich assıstıerten Befruchtung wırd dieser Konflikt aber gyerade bewufßt 1n
auftMSelbst WenNn der Kınderwunsch eines Paares eın hohes (sut dar-
stellt, erscheınt die gewollte Erzeugung menschlichen Lebens un se1ıne gezielte
„Verwerftung“ nıcht mehr durch eiıne Gesetzgebung un eınen moralischen KON-
SCI15 gedeckt, die siıch bei aller eigenen ethischen Problematik als Ausweg 1m
schicksalshaften Konflikt verstehen.
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Gegen den Sınn des Embryonenschutzgesetzes?
Befürworter der Präimplantationsdiagnostik betonen, dafß die Technik letztlich
dem Entstehen Kındern diene, die ohne diese arztliche Hıiıltfe wahrscheinlich
nıcht geboren würden. Sıe wollen In-vıtro-Fertilisation, anschließende Dräim-
plantationsdiagnostik und den Transter der gesunden Embryonen als eine innere
FEinheit schen, die therapeutisch bei Risıkoschwangerschaften gesundem
Nachwuchs verhilft. Die Frage aber ıst, 5 die Präimplantationsdiagnostik den
Sınn des Embryonenschutzgesetzes nıcht letztlich mehrftfach verletzt: zum einen
1n bezug auf die Indikation einer zulässıgen In-viıtro-Fertilisation (Ermöglichung
einer anf anderem Weg nıcht Zu erzielenden Schwangerschaft, die Frage nach der
genetischen Gesundheit des Kindes 1st nıcht Gegenstand der Sterilitätstherapie!),
Aa anderen 17 Blick auf dıe Intention der künstlichen Zeugung der Embryo-
MNn (Zıel der Implantatıon in den mütterlichen UÜterus

Die tast schon sophistische Unterscheidung der Intentionen, dıe der Diskussi-
Öönsentwurt 11 Blick auf die arztliche Intention 1177 Verlauf der In-vitro-Fertilisa-
HONM Nt Präimplantationsdiagnostik VOTFaUSSCTZLT, kann einer kasunstischen Tradi=
167 der Moraltheologie durchaus das Wasser reichen. S1e unterstellt, der Arzt
ZCURC alle Embryonen (TT den (;Aameten EiNes Risıkopaares „unächest WI1IE das
Embryonenschutzgesetz vorschreıibt 111 (i(?l‘ Absicht, G1E 111 den (terus der Murt
(er ZUu transferieren. Jie Präimplantationsciagnostik, Clie Zu einem positiven Be-
fund kommt, unterbricht diese Intention und führt Z.UuU der Verwerfung des BC-
ZCeUgTEN, yenetisch belasteten Kindes. Da(ß der Embryo genetisch krank St- wird
dabei der Laune der Natur angelastet, Dem unbefangenen Betrachter dieses DC
samten technischen organgs stellt sıch aber die rage Ist nıcht eigentlich schon
IN Begınn der In-vitro-PFertilisation 1 Blick auf die Präimplantationsdiagnostik
beim Arzt der teste Wıille vorhanden, jeden genetisch kranken Embryo Zzu VOTI-

nıchten obwohl I1a beim künstlichen Zeugungsprozefß unnn die hohe Wahr-
scheinlichkeit weılß, MI1t der be1 diesem Vorhaben belastete Zygoten entstehen?

Theologische Ethik mahnt gegenüber solcher Unklarheit Z Aufrichtigkeit.
Letztlich sollte dıie Intention der Präimplantationsdiagnostik nıcht verschleiert
werden, WEeNnNn INa  z um eıne aufrichtige Auseinandersetzung ber ıhre gesell-
schaftliche Akzeptanz ringt: S1e 1St ohl aum anders als eıne intendierte orm
der trühen Selektion verstehen, gerade 111all S$1Ce 1n iıhrer Handlungstorm
als innere FEinheit Juristisch und moralısch bewerten ll Wer 1es aber zug1bt,
dem stellt sıch sofort das Problem, tür welche Krankheıitsdispositionen die trühe
Diagnostik eigentlich 1n Frage kommen soll Und 1er erg1ıbt sıch die orofße
Schwierigkeıit eben der eugenischen und selektiven Tendenzen, die eın ENISPFE-
chender Indikationskatalog eintach 1utomatisch mMI1t sıch bringt.

Die Bundesärztekammer hat einen solchen Katalog nıcht aufgestellt, weıl s$1Ce
sıch N eıner weıttragenden Konsequenz nıcht 1n der Lage sah ber ann
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aum davor dıe Augen verschließen: Ist eine solche Entwicklung der Gesellschaft
gewollt, die sıch bestimmter Krankheiten durch trühe Selektion D entledigen
versucht? Ist diese logische Konsequenz, der keıne och restriktive Handha-
bung der Präimplantationsdiagnostik letztlich entgehen kann, ein menschliches
Ziel? Hat CS demgegenüber eınen unvertretbaren moralıischen Wert, sıch eiıner
solchen Technik nıcht bedienen, W1€e 11a sıch eLrwa zumıindest bısher 1ın
Deutschland der Forschung Embryonen nıcht bedient, NEUC; hılfreiche
Erkenntnisse vewınnen? Ist der Konflıikt, den SOgCENANNLTLE Rısıkopaare tragen
mussen, 1ın anderer, menschenwürdiger Weıse durch Verzicht auf die künstliche
Erzeugung der Schwangerschaft lösen, wirklich lösen 1m Sınn der moralı-
schen Würde des Ertragens VO Grenzen un:! der Bejahung der Begrenztheit des
Lebens?

Paradoxien ärztlichen Handelns

ber diese ethischen Bedenken 1m Blick auf den moralıschen un!: Juristischen
Konsens, der hinter dem Embryonenschutzgesetz steht, hınaus betreffen die
raltheologischen Eiınwürte den Diskussionsentwurf der Bundesärztekam-
TILGT aber auch Rücksichten auf das arztliıche Ethos selbst. Es stellt sıch ach dem
Verständnis der theologischen Ethik die Frase; ob arztliches Handeln sıch 1m
Umgang mı1ıt zugegebenerweıse sehr ftrühen un: entwicklungsbiologisch undıffe-
renzıerten Stadien menschlichen Lebens eıne Paradoxie erlauben darf,; die den
Diıenst Leben mıt selıner Vernichtung koppelt. Schon be1 der ungewollten
Kınderlosigkeit besteht eigentlich keine vitale Indıkation für eine therapeutische
Intervention. Wäiährend e die assıstierte Reproduktion aber be] vegebener Indiı-
katıon S: Sterilıtätstherapie och iın einem vewıssen Sınn als arztlıche UÜberbrük-
kung natürlicher Detekte betrachten kann, erscheıint die Präimplantationsdiagno-
stik 1m Anschlufß eıne solche assıstierte Reproduktion als bewufßte Vernich-
tLung menschlichen Lebens außerhalb eınes echten Schwangerschaftskonfliktes.

Im Rahmen der medizinıschen Indikation des Gesetzes ZUuU Schwangerschafts-
abbruch verzıichtet die Gesetzgebung darauf, das Austragen eıner bestehenden
Schwangerschaft den gegebenen Gefährdungen der Multter welıter CI-

zwıngen un: stellt medizinısches Handeln ZUur Beendigung der Schwangerschaft
der Gesundheit der ral wıllen straffreı. Ärztliches Handeln 1mM Kontext der

Präımplantationsdiagnostik aber ware verantwortlich sowohl für die Fertilisation
als auch für dıe Selektion der kranken Embryonen. Es 1St nıcht sehen, WI1E€e 6®

damıt eiıner Zewıssen Unlogik der eıgenen Eıinleitung eıner Schwangerschaft (be
oründet auf eiınem für dıe Gesundheit e1ınes Menschen unbestreitbar nıcht NOTL-

wendig ertüllenden Wunsch) und der gleichzeıitigen Vernichtung menschlichen
Lebens entkommt.
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Hıer wırd der Konflikt gegenwärtiger Kultur zwıschen technischer Ka
wicklung und moralischer Begleitung deutlich. Häufig 1St A >  9 da{ß durch technit-
sche Innovatıonen gAHZ konkrete Probleme sSC1 N 1mM Bereich der Lebensfüh-

der der Gesundheit gelöst werden können. Und die Faszınatıon dieser
Lösungen drängt ökonomisch und auch menschlich N einer Legalisierung eNtTt-

sprechender Praktiken. Zugleich scheint aber durch die Summe solcher Entwick-
lungsschritte W1€e 1n einer zunehmenden Funktionalisierung un! Reduktion
menschliches Leben bedroht und 1n seıner Würde un Eınzıigartigkeit 1n Frage
gestellt werden.

Das Gebot der Sparsamkeıt und die moralıschen Kosten
der Präimplantationsdiagnostik

Wiährend iın vielen Bereichen die Sensı1ibilität vegenüber eiıner Belastung ebendi-
CI Urganısmen durch technische Intervention ste1gt, würde sıch die medi7zinıi-
sche Praxıs durch die Technıik der In-vitro-Fertilisation m1t anschliefßender
Präimplantationsdiagnostik 1n eiıne immer stärkere Vertügung ber och relatıv
anfanghaft dıfferenziertes menschliches Leben begeben. Di1e wıssenschaftliche
Forschung selbst hat nıcht 1L1UTr 1m medizınıschen Bereich dagegen allgemeıin die
vorsichtige Zurücknahme eigener Zielsetzungen integriert un systematısıert 1n
dem Gebot der Sparsamkeıt technischer Intervention. Gerade eıner bleiben-
den Freiheit der Forschung wiıllen bınden Forscher ıhre Projekte ımmer CS
Zanz konkrete, klar umschriebene Zıele der „Verbesserung der Natur & die den
Anschein eıner iıdeologischen Weltverbesserung vermeıden. So soll eın vorsıichti-
DCI Proze{ß der Veränderung eLWwWw2 konkreten Krankheitsbildern entlang ENTSLE-

hen, die eıne uıitale Dringlichkeit auszeichnen eın Dienst, der MmMI1t den umfassen-
deren Grundlagen des Lebens rechnet un: ıhnen Rechnung tragt.

Solche Forschung erlebt den Eınspruch AaUs moralischen Anlıegen heraus nıcht
als bedrängende Unterdrückung, sondern als Hıltfe be] der Orıentierung
menschlichen Fortschritt. Letzter Anspruch dieser Begrenzung menschlicher In

1n iıhrer Durchdringung der Natur 1St die notwendıge Achtung der VOI-

gegebenen Vieltalt natürlichen Lebens, dıe nıcht Q9596 1n bezug autf die Fortpflan-
zungstechnık als solche Voraussetzung und Rahmen aller menschlichen kulturel-
len Formung und Gestaltung bleibt SO 1STt beispielsweise die Bewahrung der
Artenvieltalt DU Siıcherung e1nes gyesunden Genpools der natürliıchen Evolution
ach dem gegenwärtıgen Erkenntnisstand wohl durch keine menschliche Kreatı-
vität 7, ersetzen

Für den Bereıich menschlicher Fortpflanzung stellt sıch a aber die rage:
Welches Leitbild kultureller Entwicklung 1St für eıne menschliche Zukunft wirk-
ıch tragfähig: das einer vorrangıgen Substitution der SpONLANCN, technısch nıcht
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kontrollierten Vollzüge des Lebens durch technologische rationale Verfahren
oder das eıner prinzıpiell auf natürlıch-spontanen Erfahrungen autbauenden Kul-
CUX, dıe Technik ohl D: Bewältigung aÄußerster Konfliktsituationen tür mensch-
liche Exıistenz un: Bıosphäre 1ın Anspruch nımmt? Schon be] der In-vitro-Fertili-
satıon als Hılfe be1 der Überwindung menschlicher Sterıilıtiät 1St die ethische Be-
wertung 1mM Sınn eınes Sparsamkeıtsgebotes nıcht eintach: Läßrt sıch die Technik
der In-viıtro-Fertilisation 1m homologen 5System 1mM Rahmen der Sterilıtätsthera-
p1e als iußerster Grenzfall legitimieren (ohne Präımplantationsdiagnostik) auch
WE die untruchtbare Konstellation e1ines Paares eigentliıch eın menschliches
Leben unmıiıttelbar bedroht un auch eın posıtıves Recht aut Nachkommenschafrt
C RHEREN begründbar 1St? Be1l der Präimplantationsdiagnostik scheint der Eıngriff ın
seiıner Qualität 1aber och eınmal gravierender: eht CS darum, erblich unbelaste-
Les Leben durch hoch kontrollierte Technologie unbedingt risıkolos ermöglı-
chen der bleibt Technik eıne Hıltfe NUur dort, die natürlichen un:! SpONtanen
Funktionen des Lebens 1n wiıchtigen Bereichen aus welchen Gründen auch immer
GESagen?

Moraltheologie wiırbt 1n bezug auf medizınısche Technik für W1e€ eıne
Humanökologie: elıne „Ökologische“ Zurückhaltung technischer Überformung
menschlichen Lebens. Im Blick auf die tief sensıblen, die ganzheıitlichen Erfah-

menschlicher Sınnlıchkeıt, zwıschenmenschlicher Begegnung un Leiber-
tahrung berührenden kte der Prokreation bedarf 6S ach Auffassung der theo-
logischen Ethik keines ökologistischen der teministischen / Technıkpessimismus,

verstehen, W as kırchliche TIradıtion mı1t dem Gedanken der AINatur als
Schutz der Person me1lnt: Irotz unbestrittener Ziele, die leidvolle Erfahrungen

mındern suchen, hat der Verzicht auft eıne Manıpulatıon Sınn, die die natürli-
che Basıs menschlicher Prokreation ımmer weıter verlä{ft un die 1n diesem San
sammenhang das zugegebenerweise mi1t der Natur och sehr undıfferenziert VeI-

bundene Leben früher menschlicher Embryonen ımmer stärker instrumentalı;-
Ss1ert.
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